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Risikobeschreibung und Besondere Bedingungen für 
Insolvenzverwalter, Sachwalter und Treuhänder nach der 

Insolvenzordnung (INSOLVENZ) 

1 Risikobeschreibung 

Versicherungsschutz besteht für die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für das im 
Versicherungsschein und seinen Nachträgen bezeichnete Verfahren. 12. der 
Versicherungsbedingungen zur Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für freie Berufe und 
Gewerbetreibende mit gesetzlicher Versicherungspflicht (AVB-P) findet keine Anwendung. 

2 Versicherungsumfang 

2.1 Der Versicherungsschutz umfasst insbesondere Haftpflichtansprüche 

2.1.1 wegen Schäden, die aus der Fortführung eines Betriebs entstehen; 

2.1.2 aus §§ 34, 69 Abgabenordnung (AO) und vergleichbaren Fällen wegen Nichtabführung öffentlicher 
Abgaben, sofern nicht wissentlich vom Gesetz abgewichen wurde; 

2.1.3 die darauf beruhen, dass Versicherungsverträge nicht oder nicht ordnungsgemäß abgeschlossen, 
erfüllt oder fortgeführt werden, es sei denn, dies wurde bewusst unterlassen; 

2.1.4 wegen Fehl- und Doppelüberweisungen; 

2.1.5 wegen Fehlern bei der Auszahlung der Insolvenzquote und der Abrechnung des Insolvenzgeldes; 

2.1.6 wegen Schäden durch vorsätzliche Straftaten gegen das verwaltete Vermögen durch Personal des 
Versicherungsnehmers wie auch des Masse- oder Insolvenzschuldners, soweit der 
Versicherungsnehmer wegen fahrlässiger Verletzung seiner Aufsichts- und Überwachungspflicht in 
Anspruch genommen wird. 

2.1.7 gegen den Versicherungsnehmer wegen Pflichtverletzungen von Angestellten des Masse- oder 
Insolvenzschuldners; von Angestellten und Gesellschaftern (auch Sozien oder Partner) des 
Versicherungsnehmers sowie dessen freien Mitarbeitern, derer er sich zur Mitwirkung bei der 
Ausübung seiner Tätigkeit bedient. 

2.2 Im Rahmen der versicherten Tätigkeit sind abweichend von 4.6 AVB-P - auch bei Fortführung 
eines Betriebs - Haftpflichtansprüche aus einer Kalkulations-, Organisations- oder 
Investitionstätigkeit mitversichert. 
Nicht versichert ist die Anlage von privatem oder Unternehmens- bzw. Betriebsvermögen in 
Finanzinstrumenten im Sinne von § 1 Absatz 11 Kreditwesengesetz (KWG). Hierzu gehören 
insbesondere Aktien, Derivate, Options- und Genussscheine sowie Anteilen an 
Investmentvermögen und Vermögensanlagen. 

3 Kumulsperre 

Besteht für ein und denselben Verstoß auch über einen anderen Vertrag Versicherungsschutz, so 
begrenzt die Versicherungssumme des Vertrags mit der höchsten Ersatzleistung - bei gleich hohen 
Versicherungssummen diese Versicherungssumme - die Leistung aller bezüglich dieses Verstoßes 
eintrittspflichtigen Versicherer. Eine Kumulierung der Versicherungssummen findet also nicht statt. 
§ 59 Absatz 2 Satz 1 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) gilt entsprechend. 


